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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie die Fragen im Versiche­
rungsantrag wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es 
sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe 
Bedeutung beimessen. 
Angaben, die Sie gegenüber dem Vermittler nicht machen 
möchten, können Sie gegenüber der CSS Versicherung AG, 
Vaduz (nachfolgend CSS Versicherung AG genannt) unmittel­
bar durch eingeschriebenen Brief nachholen:
CSS Versicherung AG, Postfach 11 30, Pflugstraße 20,
9490 Vaduz, Liechtenstein.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefähr­
den, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 
der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Informa­
tion entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 
alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach de­
nen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und voll­
ständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen 
Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige ver­
pflichtet. Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorver­
tragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 
vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei­
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir 
kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklä­
ren wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, blei­
ben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachwei­
sen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
­   weder für den Eintritt oder die Feststellung des 

Versicherungsfalles
­   noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn 
Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau­
fenen Vertragszeit entspricht. 

Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vor­
vertragliche Anzeigepflicht einfach fahrlässig verletzt haben, 
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Ver­
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Vertragsänderung  

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstän­
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, 
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertrags­
bestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 
werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbe­
standteil. Sollte es sich bei diesen anderen Bedingungen um 
einen Leistungsausschluss oder eine Leistungseinschränkung 
handeln, entfällt bzw. entfällt teilweise der tarifliche Versiche­
rungsschutz aufgrund dieser anderen Bedingungen für die Ver­
gangenheit und auch für die Zukunft. Wenn Sie die Anzeige­
pflicht schuldlos verletzt haben, steht uns das Recht zur 
Vertragsänderung nicht zu.

Mitteilungen des Versicherers
gemäß § 19 Abs. 5 und gemäß § 28 Abs. 4 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)



Ein Unternehmen der Schweizer CSS Versicherungsgruppe

2/2

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag inner­
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden 
wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schrift­
lich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. 
Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begrün­
dung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, 
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi­
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den 

nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertrags­
änderung erlöschen mit Ablauf von drei Jahren nach Vertrags­
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Aus­
schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters sowie auch Ihre eigene Kenntnis und 
Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich nur dann darauf 
berufen, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, wenn weder Ihrem Stellvertreter 
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auch wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir 
Ihre Mithilfe.

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Verein­
barungen können wir von Ihnen nach Eintritt des Versiche­
rungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs un­
serer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), 
und  dass Sie uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungs­
pflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben ma­
chen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Auf­
klärungsobliegenheit). Wir können ebenfalls verlangen, dass 
Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zu­
gemutet werden kann.

Leistungsfreiheit

Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vor­
sätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder 
stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur 

Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versiche­
rungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Ob­
liegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht voll­
ständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur 
Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt haben.
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur 
Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben wir 
jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen 
können, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegen­
heitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungs­
falls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer  
Leistungspflicht ursächlich war.
Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung 
oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, werden wir in  
jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, son­
dern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur 
Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.


